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I. ERGEBNIS OCR ERCRNZUNG DER RAUMORDNERISCHEN BEURTEiLUNG
U N D ZIELABWEICH U NGSENTSCHEID

Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport ats Landesplanungsbehörde
stetlt im Rahmen des von der Fa. CREüS lleutschland Wasserstoff GntbH, Am
Zunderbaum 9, 66424 Homburg, nrit Schreiben vom 26. Februar 2024 (Az.: BA-

sk) für das Vorhaben ,,Wasserstoffteitr-rng Leidingen - Dittingen" der CREOS

Der-rtschland Wasserstoff GmbH im Raum Di[[inqen/Saar beantraqten
geringfügigen Trassenänderung im Bereich Obertimberg fest, dass die
Trassenänderung genräB § 15 Raumordnungsgesetz {ROG) i. V. nl. § 6
Saartändisches Landesptanungsgesetz (SLPG) mit den Zieten und Grundsatzen
der Raumordnung in Einklang gebracht werden kann und auch sonstigen
Erfordernissen der Raumordnung entspricht.

Die Grundzüge des Landesenwvicktungsplans, Teitabschnitt,,Umwelt (Vorsorge
für Ftächennutzung, Umwettschutz und Infrastruktur)" vom 73. luli 2OA4
gemäf3 § 6 Abs. 2 ROG i. V. m, § 5 SLPG werden ebenfatts nicht berührt.

Die in Kap. 5.1 getroffenen Ma[3gaben sind in dem nachfotgenden
Zulassungsverfahren zu berücksichtigen und durch entsprechende
Festtegungen, Auftagen oder Bedingungen weiter zu konkretisieren.

Die räumtiche Abgrenzung des fur die Trassenänderung beurteilten Bererches
ist dem auf S. 30 als Antage beigefügten Kartenausschnitt zu entnetrmen.

Die vortiegende Raumordnerische Beurteilung und Zie[abweichungsentscheid
zLL der Trassenänderung ergänzt die Raumordnerische Beurteilung und
Zietabweichungsentscheid zum Raumordnirngsverfalrr en (ROV) mit
integriertem Zielabweichungsverfahren (ZAV) zum Vorhaben
,,Wasserstoffleitung Leidingen Dillingen" der CREOS Deutschland
Wasserstoff GmbH im Raum Dittingen/Saar vonr 22. Dezember 2A23, Az.'.

oBB11 - 20231ü.

II. SACHVERHALT

2.1, Beschreibung der Trassenänderung im Bereich Oberlimberg

Das Saartand ist seit August 2A2O HyExpert-Wasserstoffmode[region.
Herzstück der Modellregion sind verschiedene Projekte, die im Zusammenspiel
das Konzept für die zukünftige Nutzung von Wasserstoff im Saarland
darste[[en.
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Teil des Konzeptes sind auch Projekte der CREOS Deutschland Wasserstoff
GmbH. Diese hat gemeinsam nrit dem französischen Gasnetzbetreiber GRTgaz

das Projekt mosaHYc (Mosel Saar Hydrogen Conversion) ins Leben gerufen.

Grundlegendes ZieI des Projektes mosaHYc ist es, ein 90 Kilometer langes
grenzüberschreitendes Wasserstoffnetz zu schaffen. Durch die Errichtung des
mosaHYc-Leitungsnetzes so[[en ln der Region erste
Wasserstoffproduktionskapazitäten aufgebaut und erste industrielte Prozesse
in der regionaten Stahtindustrie auf Wasserstoff umgestetlt werden, hin zu
einer vo[[ständigen und funktionierenden Wasserstoffiruirtschaft enttang der
komptetten Wertschöpfun gs kette.

Durch den Einsatz von grünem Wasserstoff können in der Stahlindustrie
erheb[iche CO2-Einsparungen erzielt werden.

Zudem wird das mosaHYc Leitungsnetz Produzenten und Verbrauchern einen
Netzzugang bieten und auch jenseits des bestehenden Projektumfanges
ausbaufähig sein. Dadurch besteht für weitere Netznutzev die Mogtichkeit sich
an die Infrastruktur anzuschliepen. Für viele Unternehmen kann der durch das
mosaHYc-Leitungsn etz verfügbar gemachte grüne Wasserstoff der Sch[üsseI
für eine CO2-freie Produktion sein.

Ein Bestandteil des mosaHYc-Leitungsnetzes ist die neu zu errichtende etwa 21
Kilometer lange H2-Leitung (DN 600), die das Stahtwerk in Di[tingen (Rogesa,
die Tochter von Dillinger Hüttenwerke und Saarstaht) mit der bestehenden
Pipetine Carting-Pert verbinden so[t, wovon ca. L7,3 km auf deutscher Seite
verIaufen.

Der P[anungsraum liegt im Landkreis Saarlouis und erstreckt sich über die Stadt
Dittingen/Saar, die Kreisstadt Saarlouis sowie die Gemeinden Rehtingen-
Siersburg, Wallerfangen und Überherrn.

im Osten wird der Planungsraum durch das Stahlwerk in Dittingen/Saar
begrenzt und im Westen durch den Übergabepunkt an das französische
Gasnetz sudtich von Leidingen. im Norden wird der Ptanungsraum durch die
Ortstei[e Limberg und Gisingen begrenzt und im Süden durch die B 405.

Im Rahnren des Raumordnungsverfahrens mit integriertem
Zie[abweichungsverfahren wurden verschiedene Trassenvarianten mit einem
Korridor von jeweits 300 m für die geplante Wasserstoffteitung Leidingen-
Dittingen betrachtet. Ats Ergebnis der Abwägung sieht die Raumordnerische
Beurteitung eine Variante B a[s Vorzugsvariante vor.

Zwischenzeitlich erfo[gte Trassenbegehungen von CREOS haben gezeigt, dass
im Bereich Obertimberg eine geringfügige Verschiebung der Trasse erfordertich
i st.
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Von den insgesamt ca. !7 ,3 km weicht die Trassenänderung im Bereich

Obertimberg auf et\,,a t km vom 300 m-Korridor, der dem

Raumordnungsverfahren mit inteqriertem Zieiabweichungsverfaltren zugrunde
gelegen hat, ab (vqt. Abb. 1 und Übersichtslageptan M1:5000)'

Abb. 1 : Vorzugsvariante des Raumordnungsverfahrens (rot), Trassenänderung (blau), 300 m
Korridor (gelb)

Abb. 2: Übersichtslageplan Ml :5000

Dabei kommt es an mehreren Stellen zu kteinftächigen Abweichungen vom 300
m-Korridor. Die Abweichung vom Korridor beträgt an diesen Stetten zwischen
30 und 60 m. In einem kleinen Bereich gibt es eine gröBere Abweichung von ca.
100 m.
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Grund für diese Abweichung ist der weitere Ptanungsprozess und die

Ausarbeitung einer Feintrassierung auf Ebene des weiteren

Zulassungsvlrfahrens. Zur Eingriffsrninimierung wurde der ursprüngliche
Trassenveltauf im Bereich Oberl.imberg durch das beauftragte Planungsbüro
leicht umverlegt.

Nach Angaben von CREOS bietet die neue Trasse neben bautechnischen,
insbesondere naturschutzfachliche Vorteite und dartiber hinaus auclr Vorteile
fur die Erholungsnutzung.

Die ursprüngliche Trasse führt nach Mitteitung von CREOS grr-rndsätztich an
einem bewaldeten Hang entlang (teitweise ist nur ein Fuf3weg vorhanden), so
dass fur die Vertegung der Leitung gröf3ere morphologische Eingriffe uncl
Bodenbewegungen erfordertich wären. Aus bautechnischer Sicht wären hier
enorme Anforderungen zu bewättigen. Die Trasse würde von 340 m ü.NN
zunächst bis auf 300 m ü.NN falten, um dann wiederum bis auf 340 m ü.NN
anzusteigen. Die neue Trasse kann demgegenüber weitgehend auf gteichem
Höhenniveau errichtet werden. Die Eingriffe durch Bauste[[enzufahrten für
Materiattransporte können so deuttich verringert werden.

2.2 Gegenstand, Antass und Ablauf
Trassenänderung im Bereich Obertimberg

der beantragten

Die CREOS Deutschland Wasserstoff GmbH, äffi Zunderbaunr 9, 66424
Homburg, hatte mit Schreiben vom 26. Februar 2024 (Az.: BA-sk) bei der
Landesplanungsbehörde im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport clen
Antrag auf geringfügige Trassenänderung im Bereich Oberlimberg auBerhatb
des im Rahmen des Raumordnungsverfalrrens mit integriertem
Zietabweichungsverfahrens identifizierten raumverträglichsten 300 m-
Trassen korridors B geste[[t.

Mit Schreiben vom 24. Aprit 2024 {Az.: OBB11 - 2024 lLi) hatte die
Landesplanungsbehörde im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, gemäf3
§ 15 Absatz 3 Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. s 5 Absatz 3 Saartändisches
Landesptanungsgesetz (SLPG), die in ihren Belangen berührten öffenttichen
Ste [[en, die anerkannten N atursch utzvereinig un gen nach
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und das Nachbarland Frankreich um
fachliche Stetlungnahme zu der geplanten geringfügigen Trassenänderung und
Ergänzung zum Raum ordn un g sverfah ren mrt integriertem
Zietabweich un gsverfahren gebeten.

Das Ergebnis der Ergänzung zum Raumordnungsverfahren (ROV) nrit
integriertem Zietabweichunqsverfahren (ZAV) zum Vorhaben
,,Wasserstoffteitung Leidingen Ditlingen" der CREOS Deutschland
wasserstoff GmbH im Raum Diliingen/saar wegen geringfügiger
Trassenänderung im Bereich Oberlimberg ist in der betroffenen Gemeinde
Watlerfanqen auf Veranlassung der Landesplanungsbehörde fur die Dauer
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eines Monats öffenttich auszulegen. Ort und Zeit der Austegung sind auf Kosten
ctes Trägers der Ptanung oder MaBnahme ortsübtich bekannt zut nrachen (SLPG

§ 6 Abs. 5).

2.3 Eingegangene SteItungnahmen

An der Ergänzung zum Raumordnungsverfahren mit integriertem
Zietabweichungsverfahren wurden mit o. g. Schreiben der
Landesplanungsbehörde vom 24. Aprit 2A24 {Az.: OBB77 - 2A24 lü) die in
nachfolgender Tabe[[e aufgeführten SteIten beteiligt und zut fachtichen
Stetlungnahme aufgefordert. Den Verfahrensbeteiligten wurde Gelegerrheit
gegeben, sich bis zum 13. MatZA24 zu dem Vorhaben zu äuf3ern.

Verfahrensbeteiligte --T§t"itunqnah*ä 
,

, Landkreis Saarlouis k. B.
. Stadt Dillingen/Saar keine

. Kreisstadt Saartouis
I Stel.fqngnahme
I keine

. Gemeinde Watlevfangen
Ste_[[ungnahme

keine
I _ ___Slettgngnafrp_e

i 
. Gemeinde Rehlingen-Siersburg

. Gemeinde Überherrn

. Ministerium für Umwett, Ktima, Mobitität, Agrar und
Verbraucherschutz (MUKMAV) - Abteitunq B

. Ministerium für Umwe[t, Klima, Mobilität, Agrar und keine
_-_verbrauüerg§hqlz (UtJKMAV) _Be_tqq!_E1?]-U.ltlebrt _ -s_Le_llgrgnqhm,e. Ministerium für Umwett, Khma, Mobilität, Agrar und i keine

Verbraucherschutz (MUKMAV) - Referat F/3 Oberste Stettungnalrme
_ S t r a ße nv e tk el1q lqh Q r d e, Slqßqly e r ke h ry syc h g t h ei t

. Ministerium für Umwett, Klima, Mobitität, Agrar und k. B.

i Verbraucherschutz (MUKMAV) - Referat F/5 Oberste
i Straßenbaubghgde _ __ i _ ____ r
I . Landesamt fr-ir Umwelt- ur]ct Arbeitsschutz (LU$l _ i A/H 

]_-_---[-l/H----]
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I

. SaarForst Landesbetrieb keine

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitates
Energie (MWIDE) - Referat F/1 Grundsatzfragen
Energiepotitik und Referat F l2 Enerqiewirtschaft,

lIcü4lri!fuSt1e _

Betroffenheit ;' '-"1
rlt-niund I k.B. I

I

der i

obq1b,e1g 3f4lgs Sq3r!a1d9,q lo lA)
Landesden kmalamt
LV Saarwald-Verein e. V.

k. B.
. BUND Landesverband Saarland

i 
. Schutzgemeinschaft Deutscher Watd Landesverband keine

Ste[tung!]qhqe 
IL Saarland e. _V.

I . Verband der Gartenbauvereine SaartandiRheintand-Pfatz i Keine
i §teltlnsnq!11q I. Landwirtschaftskammer für das Saartand

Abkürzungen: A/H - Anregungen/Hinweise; k. B. - keine Bedenken

Von den angeschriebenen Stellen haben 13 eine Ste[[ungnahme abgegeben.
Die wesentlichen Aspekte dieser Stetlungnahmen sind nachfotgend
zusammengefasst.

Ministerium für Umwelt. Klima. Mobitität. Agrar und Verbraucherschutz
(MUKMAV) - Referat D/1 Naturschutz. Natura 2000 Management und Referat
Di4 Waldwirtschaft. lagd (Stellungnahme vom 07.05.2024)

Das Ministerium für Umwe[t, Ktima, Mobitität, Agrar und Verbraucherschutz
(MUKMAV) - ReferatDlt Naturschutz, Natura 2000 Managenrent hat mitgetei[t,
dass Abteitung D in ihrer Stellungnahme vom 30.10.2023, Az.: Dl7 27BZ
0001#0007 202317A32ß) vor a[[em auf die Betroffenheit eines
Vorranggebiets für Freiraumschutz (VFS) im Bereich einer
zusammenhän gen den un d ö kologisch sehr wertvotten Watdftäch e hin gewiesen
hat, wetche weitgehend unzerschnitten ist und zudem zur
Biotopverbundkernfläche für das Grof3e Mausohr (Myotis myotis) und die GroJ3e
Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) gehört. Ziel, auf der

I

l

I

l.
r--,r

I

I

I ÄiH
B

keine
Betroffenheit

, NABU Landesverband Saartand e. V.

SteItunqnahme

, 
. Eisenbahn-Bundesamt keine

; Außenstetle Frankfurt/Saarbrücken 
---]_Lt-e]1g1g"3}.rmgI 

. Dittinger Hafen -Umschtagsgesettschaft mbH (DHUG) I keine
, Stettungli{q1e_I 

---- 
: stell-ungnq]1lne--

I 
fWrr*rrtr"fS"r- ,ffit (\ruSA) Mo6et-Sarr- , keine

Lahn _-Ste!_!gngna_Lrl_e_
I 
. Präfecture de la Mose[te ' keine

r--_--..-- " i Stellunqnahme
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Genehmigungsebene muss es daher sein, diese mögtichen Beeinträchtigungen
soweit wie mögtich zu vermeiden oder zu minimieren'

Nach Mitteitung ctes MUKMAV wurden diese Hitrweise in der Ausarbeitung der
Feintrassierung berücksichtigt und versucht, die Inanspruclrnahnre dieser
Watdftäche zu verringern. Dies wird von Seiten der Oberen Naturschrrtzbehörde
als im weiteren Zutassungsverfahren beteitigte Genehmigungsbehörde
ausdrüc ktich begrüf3t.

Nach Auskunft des MUKMAV liegt im Bereich der Trassenänderung das
Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Saartouis - im Bereich der Gemeinden
(Rehtingen und) Watlerfangen L 3.07.15. Durch die angepasste Trassenführung
werden Eingriffe und Beanspruchungen des westtich gelegenen Bereichs des
LSG stark minimiert. Unter anderem auch, da sich der im LSG verbleibende
Trassenabschnitt an bereits vorbetasteten Strukturen, hier eine LandstrafSe,
orientiert.

Durch diese Anpassungen wird nach Angabe des MUKMAV die ursprüngtich
geplante Beanspruchung von Watd um 2 km reduziert und die notwendig
bleibende Beanspruchung von Watdftächen auf ca. 1,8 km Trassenlänge
beschrän kt.

Der geänderte Trassenvertauf wurde mit dem FB. 3.1 des LUA als Untere
Naturschutzbehörde und Ref. Dl1 des MUKMAV als Obere Naturschutzbehörde
bereits bei einem Abstimmungstermin vorgestettt und abgestimmt.

Unter Abwägung vorgenannter Gesichtspunkte wird die Anderr-rng des
Trassenverlaufs durch die Obere Naturschutzbehörde ausdrücklich begrüj3t und
der geplanten Abweichung vom im Raunrordnungsverfahren behandelten
Korridorverlauf kann, u.a. durch die starke Verringerung der Betroffenheit des
VFS, zugestimmt werden.

Nach Darsteltung des MUKMAV, Referat D/4 Watdwirtschaft, lagd stimmt die
Vorzugsvariante des Raumordnungsverfahrens nicht mit der von der
Forstbehörde präferierten Variante überein.

Alterdings wird mit der geringfügigen Teitänderung der aktue[[ in Planung
befindtichen Variante wen'iger Wald in Anspruch genommen, da sich diese an
bestehenden Verkehrslinien orientiert. Daher bestehen aus Sicht der
Forstbehörde keine Bedenken gegen die geplanten Anderungen.

Landesamt für Umwett- und Arbeitsschutz (LUA) (Stettungnahme vom
08.05.2024. Az.: 6104-0001#0002)

@

Das Landesamt für Umwett- und Arbeitsschutz (LUA) hat mitgeteitt, dass im
Bereich der Trassenabweichung die Leitung weiterhin die Schutzzone 3 des
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geplanten Trinkwasserschutzgebietes Schäfersbruch quert, jedoch die LeitunE

)etzt auch zusätzlich die Schutzzone 3 des geplanten
Trin kwasserschutzgebietes ltzbachtal neu tangiert. Eine formate
Unterschutzsteltung ist bisher jedoch nicht erfotgt, es bedarf daher keiner
Befreiungen.

Bodenschutz und Geologie

Nachsorgender Boden sch utz
Nach Auskunft des LUA tangiert die neue Trasse die Attablagerung WAL-2488
,,Ablagerung von Erdmassen, Bauschutt, Hausmü[1, hausmü[artige
Gewerbeabfä [e, Status Kontam in ati on sverdacht".

Sollten sich während der späteren Durchführung der MaBnahme Anhaltspunkte
über schädtiche Bodenveränderungen ergeben, ist der Bauherr gem. § 2 Abs. 1
Sa arlän di sch es Boden sch utzgesetz ( S BodSch G ) verpfl ichtet, den Fa chberei ch
2.2 im LUA zu informieren und die erfordertichen Maf3nahmen abzusprechen.
Bis dahin sind die Arbeiten zu unterbrechen.

Kartenausschnitt aus dem ALKA
wAL_2488

-r'
2/'

.r"

.rn

,/ --.-,

Landesbetrieb für stra&enbau (ste[[ungnahme vom 29.04.2024. Az.: srR-
600#24-L72.

Der Landesbetrieb für Straj3enbau weist darauf hin, dass sofern die neu
geplanten Trassen das ktassifizierte StraBennetz an signatisierten

(i
.._,n')-

z"l

,/
,tY'

1

r\ / \
1\ I I
,i L

I
I
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Kreuzungen/Einmündungen/FuJ3gängerfurten queren, der Landesbetrieb für
StraBenbau frühzeitig in die Ptanung einzubinden ist.

Ministerium für Wirtschaft, Innovation. Digitales und Energie (MWIDE) -
Referat F/1 Grundsatzfragen der Energiepolitik und Referat F/Z
En erg i ewirts c h aft, M on tan i n dustri e ( Ste I un gn ahm e vom 0 6.45-2424)

Das Ministerium für Wirtschaft, inrlovation, Digitates und Energie {MWIDE) -
Referat Flt Grundsatzfragen der Energiepolitik und Referat Fl2
Energiewirtschaft, Montanindustrie unterstützt und begleitet das
Leitungsinfrastrukturvorhaben ,,mosaHYc" der CREOS Deutschland Wasserstoff
GmbH und damit auch der geptanten Wasserstoffteitung Leidingen - Diltingen
aktiv, da djesen eine hohe energie- und industriepolitische sowie
netzwirtschaftliche Bedeutung beizumessen ist.

Bei der geplanten Wasserstoffteitung zwischen Leidingen und Dittingen handelt
es sich um einen maf3geblichen Baustein des Vorhabens ,,tnosaHYc" zuy
energietechnischen Transformation und dem Aufbau eines überregionaten bzw.
grenzüberschreiten den Wasserstoffn etzes.

Der Abschnitt Leidingen - Ditlingen dient der Wasserstoffbelieferung der
geplanten Direktreduktionsanlaqe zur Eisenschwammerzeugung in Dittingen
und ist damit für die ökologische Transformation der saar[ändischen
Stahtindustrie essentietl. Die Vorhaben werden deshalb von Seiten des MWIDE
finanziet[ gefördert und verwattungsseitig eng begteitet.

Die Genehmigung für den vorzeitigen MaBnahmenbeginn wurde bereits zum
07.10.2022 durch das Bundesministerium für Wirtschatt uncl Klimaschutz
ertei[t, so dass die trassen- und genehmigungsseitigen Vorplanungen
inzwischen intensiv laufen. Am 15.02.2024 erteilte auch die EU-Kommission
die beihitferechttiche Genehmigung für das Projekt. Die nationate Zuwendung
befindet sich in Vorbereitung. Die Inbetriebnahme der gesamten Infrastruktur
ist für Herbst 2027 vorgesehen.

Die wegen geringfügiger Trassenänderung im Bereich Oberlimberg von der
CREOS Deutschland Wasserstoff GmbH beantragte Ergänzurnq zum
Raumordnungsverfahren mit integriertem ZieIabweichungsverfahren wird
daher mitgetragen.

Oberberqamt des Saarlandes (Stettungnahme vom 02.05.2024. Az.: __[

6LO17 123-12\

Das Oberbergamt des Saarlandes hat mitgeteitt, dass sich der Bereich der
geplanten Trassenänderung im Bereich einer ehenratigen Eisenerz- und einer
ehematigen Kupfererzkonzession befindet. Ob unter dem Ptanungsgebiet
Abbau umgegangen ist, geht aus den Akten- und Planuntertagen des
Oberbergamtes jedoch nicht hervor. Es wird empfohlen, bei
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Ausschachtungsarbeiten auf Anzeichen von altem Bergbau zu achten und dies
dem Oberbergamt mitzuteilen.

Weiterhin werden die Ptanungen im Bereich der Gemarkung St. Barbara -

Btaufe[s und angrenzend an die Gemarkung Kerlingen von tagesnahem Bergbau
tangiert.

Landesden kma[amt (stettun gnahrne vo nr 10.05. 2024, Az. : LDA/TÖB/Ad-Scho

Das Landesdenkmalamt hat Folgendes mitgeteilt:

Die vorgeschlagene P[anänderung ist aus Sicht der Bodendenkmalpflege
äuJ3erst gravierend. Ihre Umsetzung würde den westlichen der drei
vorgeschichtlichen Wätte auf denr Limberg (Wattl) in grof3en Teilen restlos und
irreversibet zerstören. Das ist angesichts der Bedeutung des Limbergs, der zu
den wichtigsten archäologischen Denkmälern des Saarlandes gehört und auch
den internationaten Vergteich nicht zu scheuen byaurcht, fur das
Landesden kmalamt nicht hinnehmbar.

Das Landesdenkmalamt hatte mit Schreiben vom 7.77.2A23, Az.: LDA/TÖB/Acl-
Scho ausführlich zum Trassenverlauf am Friedhof Obertimberg Stettirng
genommen, auch im Rahmen von Voranfragen bereits ausgiebig telefonisch
und schrifttich auf die Problematik in diesem Bereich hingewiesen. Deshalb ist
es unverständlich, warum das LDA nicht zu den Beratungen über den neuen
Vorschlag eingetaden wurde. Die Fixierung ar-rf Naturschurtz und Forst hat dazu
geführt, dass nun eine Ptanung vortiegt, die ganzzu Lasten des BodendenkmaIs
geht und die das Landesdenkmalamt deshatb entschieden abtelrnt. Es wird
darauf hingewiesen, dass die lrier geptante Zerstörung eines Bodendenkmats
irreversibeI ist. Die vorgeschichtliche Höhenbefestigung auf dem Limberg gibt
es nur ein Mat. Und sie ist von herausragender regionaler und von besonderer
überregionater Bedeutung. In der späten Hatlstattzeit (um 500 v. Chr.) residierte
hier eine ,,Fürstin", deren reich ausgestattetes Grab am Fu§ des Limberqs (im
Park des Schlosses Vitteroy) lag. Trotz dieser Bedeutung ist der Limberg bisher
nur in geringem Umfang archäotogisch erforscht worden. Sein Potenzia[ ats
historische Quelle ist dementsprechend gro$, ebenso sein Potenzial für eine
stärkere touristische Nutzun g.

In dem o.g. Schreiben vom 7.7i-,.2023, Az.: LDA/TÖB/Ad-Scho hatte das
Landesdenkmatamt Folgendes mitgeteilt: ,,In Hinbtick auf die Trassenvarianten
A-C sei besonders auf den woht spätbronzezeittichen Watt zwischen r.
2548902; h. 5467450 im Norden und r.2548979; l't. 5467284 im Süden (an
der schmalsten Stelle des Bergsporns) hingewiesen, der inr Friedhofsbereich
als Böschung, südtich der Strape zur Ptateau-Kante hin noch recht gut erhalten
ist (gerade dort ist er auf der aktue[[en Karte 1:25000 nicht markiert). Er darf
nicht durch die Leitungstrasse zerstört werden. Falls diese Engstetle des
Bergsporns von der Leitung passiert werden sollte, müsste diese südtich
urnterha[b des Plateaus und des Walls geführt werden (mit deutlichem Abstand
zum Kopf des Wat[s). Das vorgeschichtliche Tor mit den entsprechenden
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Zuwegungen ist im Norden zu vermuten; deshatb sollte die Nordftanke
gemieden werden. Bei bronzezeittichen Höhenbefestigungen findet sich
anders ats in der Eisenzeit * oft dicht hinter dem Wat[ ein bebautes Areal.
Desha[b sollte die Leitungstrasse (falts die Entscheidung auf die Varianten A-C
fatlen sotlte), noch mög[ichst weit nach Osten am Hang enttang ver[aufen,
bevor sie auf das Ptateau geführt wird."

Nach der bisherigen P[anurng hätte die Mögtichkeit bestanden, innerhalb des
Ptanungskorridors die Leitung so weit nach Süden zu schieben, dass sie südlich
des Wallendes und unterhatb der Kante des Limbergplateaus verlaurfen wäre.
Das Zitat [ässt klar erkennen, dass diese Variar-rte als eirizige
denkmalverträgliche herausgestetlt wird. Sie ist nun verworfen worden, ohne
die Beiange des Denkmalschutzes auch nur ansatzweise zu berucksichtigen.
Die jetzt vorgeschlagene Alternative ist fast die denkmalschädlichste, die
überhaupt möglich ist.

Watt I riegelt den schmalen Höhenrücken auf eine Länge von rund 150 m ab. Er
ist bisher nur unzureichend untersucht worden. Grabungen in den frtihen
1960er lahren erbrachten Hinweise auf zwei aufeinander fotgende Mauenr
ohne vorgelagerten Graben. Ihre Datierung ist nicht gek[ärt; es gibt Indizien, die
auf die späte Bronzezeit hinweisen (um 1000 v. Chr.). Der Watl ist der Verstirrz
dieser Mauern, hat atso einen entsprechend komplizierten Aufbau. Er hat eine
Breite von tZ m und ist bis zu !,5 m hoch. Er wird in der Mitte von der
LandstraBe zwischen Gisingen und Obertimberg durchschnitten, ist in der
StraBentrasse vermutlich ganz oder bis auf geringe Reste gestört.

Nördtich der StraBe wurde der Wall teitweise in den Friedhof Obertimberg
einbezogen. Dadurch wurde er a tay etwas beeinträchtigt, ist aber wohl nicht
durch Bestattungen gestört und recht gut erkennbar. Südtich der Stra§e ist er,
wahrscheinlich durch Ackerbau, auf eine Breite von 40 m weitgehend
eingeebnet. Dort dürften a[erdings unter der Pflugschicht noch Befunde von
der Basis der Festungsmauern im Boden erhalten sein, die nach dent
Grabungsbefund weit in den Urrtergrund reichen und aufschtussreich sein
dürften. Auch wenn ein Zugang zu der Höhenbefestigung eher am Hang
gelegen haben dürfte, könnte auch ein Tor in diesem Bereich das Fehlen des
Watts teilweise erk[ären (was einen noch komp[izierteren Befund im
Untergrund hinterlassen hätte). Weiter südlich schtieBt sich ein Abschnitt an,
in dem der Wal[ gut erhalten ist. Dass der Wat[ sich als Geländedenknral eher
unscheinbar präsentiert, sollte nicht zu dem Irrtum verleiten, sein Inneres sei
leicht zu durchschauen. Sein Pendant auf dem Königsberg war im Gelände oft
nur ats Böschung sichtbar, erwies sich aber bei der Ausgrabung ats är-rJ3erst
ergiebig und im Aufbau kompliziert, atso aufwändig auszugraben und zu
dokumentieren.

Auperhatb der befestigten Hochftäche, atso westtich des Walts i, hat es
anscheinend keinen Festungsgraben gegeben. Das würde zu einer
bronzezeitlichen Befestigung gut passen und war auch bei einer der
Wattanlagen auf dem benachbarten Königsberg so. Das bedeutet, dass

Mrnisterium firr Inneres, Bauen und Sport Referat OB811 (LandespLanung, BauleitplanLrnq) Seire 12;'29

FASTCHECK
Highlight

FASTCHECK
Highlight

FASTCHECK
Highlight

FASTCHECK
Highlight

FASTCHECK
Highlight

FASTCHECK
Typewriter
!!!



wahrscheintich westtich des Wattes, nur wenige Meter davon entfernt, tedtglich
ein geringes Risiko bestände, auf Bodendenkmäter zu stopen. Ganz anders ist
dje Situation östlich des Wa[[es. Dort iiegt die befestigte Innenfläche. Sie wurde
in vorgeschichtl.icher Zeit" genutzt, war nröglicherweise dicht bebaut. In der
späten Bronzezeit ist es geradezu typisch, gteich hinter der Festungsmauer
Häuser zu errichten.

Die südtiche Kante des Limberg-PlateaLrs östlich von Wa[[ I, auf die sich die
Ptanung ebenfa[[s erstreckt, gehört zLt diesem Bereich, fur den eine
vorgeschicht[iche Bebauung / intensive Nurtzung wahrscheinlich ist. Dort
kommt a[terdings noch das Risiko hinzu, dass die steiten Ftanken des Platear"ts
eine leichte Befestigung getragen haben dürften, z.B. eine Palisade. Die Reste
dieser Randbefestigung könnten zwar durch Erosion verloren gegangen sein,
könnten vielleicht aber stellenweise doclr noch nachgewiesen werden.

Selbst wenn Watt i im Getände unscheinbar wirkt, ist er ein hochbedeutendes
Bodendenkmat. Das gi[t wahrscheintich autch für die Bereiche dicht südlich der
Straf3e, in denen er oberirdisch nicht mehr oder iedigtich noch ats ftache
Bodenwelte sichtbar ist. Im Untergrund sind auch dort noch aufschlussrejche
Überreste zu vermuten. Das gitt ebenso für die noch unscheinbarere
Ackerfläche östtich des WaIts, wo Spuren von Bebauung und einer
Randbefestigung zu erwarten sind.

Die nun neu vorgeschtagene Trasse würde, von Westen kommend, den Wal[
zunächst rechtwinktig durchschneiden, auf dem Watl die Richtung ändern und
nach Süden diagona[ über den Wat[ ziehen, sich über die innere Wattftanke auf
die Innenfläche hinter dem Wa[[ erstrecken und schtieptich nach Osten an der
Südkante des Plateaus entlangtaufen. Geht man von einer Breite des
Arbeitsraumes von 30 m aus, würde dies eine sehr umfassende und radikate
Zerstörung des archäologischen Befundes bedeuten. Dabei ist zu bedenken,
dass der Nordteil des Walles I bereits stark und dass die Fläche östtich davon
durch die moderne Friedhofsnutzung vöttig gestört ist. Somit würde eine
Umsetzung der Ptanung letzttich bedeuten, dass die für die archäotogische
Erforschung des Limbergs besonders wichtige Zone dicht östlich des Walts I
fast restlos vertoren ginge.

Für den Fat[, dass Bodendenkmäler BaumaBnahmen weichen müssen, gilt; Es

muss eine gründtiche systematische Ausgrabung vor Beginn der Erdarbeiten
durchgeführt werden. Ihr Resuttat sind Kleinfunde sowie eine umfangreiche
Dokumentation, die geeignet sein muss, das nicht mehr vorhandene Origrnal
möglichst weitgehend zu ersetzen. Die Kteinfunde müssen so restauriert,
konserviert, magaziniert, inventarisiert werden, dass ihre dauerhafte Erhaltung
im Fundmagazin (staattiche Altertümersammtung) gewährteistet ist. Die
Kosten fur att diese bodendenkmaipftegerischen Maf3nahmen hat der Träger
dieser gröBeren BaumaBnahme im Rahmen des Zumutbaren zu tragen (gem. 5

16 Abs. 5 SDSchG). Der Zeitaufwand allein für die Ge[ändearbeit ist schwer zu
katkutieren. Er hängt sehr von Art und Umfang der Befunde ab, aber auch vom
Wetter und von der Zahl, der eingesetzten Mitarbeiter sowie den
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Arbeitsbedingungen (2.B. Einsatz von beheizten Grabungszelten im Winter).
Setbst unter Annahme günstiger Bedingungen geht das Landesdenkmalamt von
mindestens einem lahr Grabungszeit aus, die den eigentlichen Bauarbeiten
vorangehen müssten; sotlte eine Wintergrabung nicht mög[ich und die Zahl der
Arbeitskräfte zu ktein sein, werden es leicht zwei ]ahre. Ein entsprechendes
Zeitfenster wäre einzuplanen.

Das Landesdenkmalamt fürchtet, dass wegen des Termindrucks, der mit der
Mal3nahme verbunden ist, kaum 2 lahre zur Verfügung stehen würden. Deshatb
weist das Landesdenkmalamt umso nachdrücklicher darauf hin, dass eine
Entscheidung für den neu vorgeschlagenen Trassenverlauf die weitgehende
Zerstörung eines bedeutenden Bodenden kma[s bedeutet, und zway
wahrscheintich ohne ausreichende Dokumentation. Das kann seitens des fr-ir
den Limberg zuständigen Bodenden kmalpftegers nicht verantwortet werden.

Die beste Atternative zu diesem Trassenvertauf wäre aus Sicht der
archäologischen Denkrnatpflege die Rückkehr zu der vorherigen Trasse, wobei
- und darauf hatte das Landesdenkmalamt schon in seiner letzten
Stetlungnahme hingewiesen - die Leitung im Bereich des Wa[tes I am süd[ichen
Rand des Korridors verlegt werden müsste. Ein Vertauf unterhalb des südtichen
Wattkopfes und möglichst weit davon entfernt, atso unterhalb am Hang, wäre
die Variante, die den Wa[[ verschont. Je weiter die Trasse am Hang unterha[b
des Plateaus nach Osten verläuft, desto besser für das Denkmat.

Sottte diese Variante (die nachfotgend Variante 0 genannt wird) definitv nicht
durchsetzbar sein, muss ein Kompromiss gefunden werden, der die Zerstörung
des Wattes und seines Umfeldes minimiert. Das wäre unter
denkmatpftegerischen Aspekten immer eine Notlösung. Für diesen Fatt schlägt
das Landesdenkmatamt fotgende Alternativen vor (die Reihenfotge spiegett die
Bewertung von erträglich zu schlecht wider):

1. Verlegung von Gisingen kommend rechts neben der Straf3e bis etwa 30
m vor den FuJ3 von Wat[ I, dann nach rechts paraltel vor dem WatL bis
ewvas über die Hangkante nach Osten, dann wie Variante 0.
(Bodendenkmalpflege: archäo[ogische Baubegteitung und Begleitung
der Rodungsarbeiten ab etwa 50 m westlich von Wa[[ I nach Osten hin).

2. Verlegung von Gisingen kommend rechts neben der StraBe. Ab etwa 30
m vor dem Wat[ I Vertegung direkt unter der StraBe bis etwa 50 m hinter
den Wa[[, dann weiter rechts der StraBe (archäologische Baubegleitung,
beginnend ab etwa 50 m westtich von Wat[ I nach Osten hin).

3. Verlegung von Gisingen kommend rechts neben der Straf3e bis
mindestens 50 m hinter den WaI I, dann weiter entlang der Straf3e oder
nach rechts in den Acker abbiegen. Der Wat[ wird also an der Stra§e
rechtwink[ig geschnitten. Der Arbeitsstreifen sotlte im Bereich des
Watles mög[ichst schmaI sein. Diese F[äche ist vor Beginn der
Erdarbeiten systematisch auszugraben, zudem eine mindestens 50 nr
tange Strecke hinter dem Wa[[. Bodendenkmalpflege: Rodung schonend
im Wallbereich (kein Einsatz schwerer Maschinen, Wurzetn bleiben im
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Boden; systematische Grabung vorab in dem geschitderten Bereich,
auf3erhatb davon archäotogische Baubegteitung, beginnend ab etwa 50
m westtich von Watt i nach Osten hin).

4. Verlegung von Gisingen kommend rechts neben der Stra[3e bis
mindestens 20 m hinter den Walt I lwichtig: der Wattful3 muss
vo[[ständig verschont bleiben], dann nach rechts in den Acker abbiegen
und parattel zum Watt bis zur Terrassenkante urnd dann an der Kante des
Ptateaus entlang. Der Wa[[ wird also an der Stra[3e auf ganzer Breite
rechtwinklig geschnitten, Der Arbeitsstreiferr sottte im Bereich des
Wa[[es möglichst schmaI sein. Diese F[äche ist vor Beginn der
Erdarbeiten systematisch auszugraben, zudem der gesamte
Trassenverlauf parall'el zum Watt und entlang der Terrassenkante.
Bodendenknralpflege: Rodurng schonend im gesamten Arbeitsbereich
(kein Einsatz schwerer Maschinen, Wurzetn bleiben im Boden;
systematische Grabung vorab am Wa[l' und östlich von diesem, auperhalb
davon archäologische Baubegleitung, beginnend ab etwa 50 nr westlictr
von Wall I nach Osten hin).

Die vierte Variante ist aus Sicht der Bodendenkmatpflege schon sehr
bedenklich, zudem mit einem hohen Grabungsauf'warrd verbunden, der aber
immer noch deuttich niedriger wäre ats bei dem neu zur Diskussion
stehenden Vorschlag. Es muss unbedingt vermieden werden, die Leitung
direkt im Wallverlauf zu vertegen. Das Landesdenkmatamt weist nochmals
darauf hin, dass auch dort, wo man den Watl oberirdisch nicht mehr sieht,
der im Boden zu vermutende Befund aufschlussreich und schwierig
auszugraben und zu dokumentieren sein dürfte (hoher Zeitaufiruand).

AbschtieBend schtägt das Landesdenkma[amt vor, als Entscheidungshitfe
zeitnah eine Ausgrabung am Wal[ I dicht südtich der LandstraBe vornehrnen
zu tassen. Sie könnte ohne gropen Aufwand auf recht kleiner Fläche klären,
wie die Erhaltung der Basis des Watts ist. Damit tieJ3e sich der Aufwand der
bodendenkmatpftegerischen Maf3nahmen deuttich besser abschätzen.
Zudem wäre eine geophysikalische (zerstörungsfreie) Vermessung einer
gröf3eren Fläche östlich von Wa[t I als Entscheidungshilfe sinnvoil (könnte
frühestens nach der näclrsten Ernte erfol.gen).

An dem Ptanungsverfahren ist das Landesdenkmatamt weiter zu beteiligen.
Über das Vorgehen ist Einvernehmen herzustel.[en.

Die Bedeutung des Limbergs wurde oben schon angerissen. Sie ist aber
wahrscheinlich zu schwach formutiert, da es bisher nur sehr wenige, oft
zufältige Erkenntnisse gibt. Wäre schon mehr geforscht worden, würde der
Limberg in die oberste Riege der eisenzeittichen befestigten Siedturngen
aufsteigen.

Die aktuelle Planung würde d,azu führen, massive Löcher in die
archäologische Substanz dieses hoch bedeutenden Fundplatzes zu reipen
und damit sein Potenzial empfindtich zu reduzieren, und zwar irreversibet.
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Das wäre unverantworttich. Das Landesdenkmalamt bittet dringend darum,
die für die Bodendenkmäter äufl3erst schäd[iche, hier zu begutachtende
Trassenvariante nicht zu verwirklichen. Das Landesden kmatamt favorisiert
klar die ursprüngtiche P[anunq (Variante 0), die mjt grof3enr Abstand die
denkmalverträglichste ist (unter der Bedingung, dass der süd[iche Kopf des
Watles I nicht angetastet wird). Eine gute Atternative wäre Variante 2, also
die Leitung im Bereich des Walles I unter der Stral3e zu verlegen. Es ist
nämtich zu vermuten, dass sich unter dem Schotterbett der Straf3e kaum
noch Reste des Watls erhalten haben.

III. BEGRÜNDUNG

3.2 Bewertung der Auswirkungen auf die Festlegungen des
Landesentwic kIun gsplanes

Vorranggebiete für Freiraumschutz (VFS)

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens mit integriertem
Zielabweich un gsverfahren wurden verschiedene Trassenvarianten mit einem
Korridor von jeweits 300 m für ctie geplante Wasserstoffteitr-rng Leidingen-
Dittingen betrachtet. Ats Ergebnis der Abwägung sieht der
Raumordnungsbescheid eine Variante B als Vorzugsvariante vor. Abteilung D

Naturschutz, Forsten des Ministeriums für Umwett, Ktima, Mobitität, Agrar unci
Verbraucherschutz (MUKMAV) hat sich in ihrer Stetlungnahme, eingegangen
am 30.10.2023, Az.: DIL 2182-0001#0007 202317O327O zu dieset
Vorzugsvariante aIterdings kritisch geäuf3ert, da diese in unzerschnittene
Räume (Vorranggebiet für Freiraumschutz), grö j3ere Watdftächen und
Lan dsch aftssch utzgebiete ein greift.

Das MUKMAV hatte mitgeteitt, dass Abteitung D in ihrer Ste[ungnahme,
eingegangen am 3O.!A.2023, Az.: Dlt 2182-0007#0007 20231!03210 vor
atlem auf die Betroffenheit eines Vorranggebiets für Freiraumschutz (VFS) im
Bereich einer zusammenhängenden und ökotogisch sehr wertvotlen
Watdftäche hingewiesen hat, welche weitgehend unzerschnitten ist und zudem
zur Biotopverbundkernf[äche für das Grof3e Mausohr (Myotis myotis) r-rnd die
GroJ3e Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) gehört. Ziel, auf der
Genehmigungsebene muss es daher sein, diese mögtichen Beeinträchtigungen
soweit wie mög[ich zu vermeiden oder zu minimieren.

Nach Mitteilung des MUKMAV in seiner Steltungnahme vom 07.05.2024
wurden diese Hinweise in der Ausarbeitung der Feintrassierung berücksichtigt
und versucht, die Inanspruchnahme dieser Watdftäche zu verringern. Dies wird
von Seiten der Oberen Naturschutzbehörde ats im weiteren
Zutassungsverfahren beteitigte Genehmigungsbehörde ausdrucktich begruJ3t.

Im Bereich der Trassenänderung tiegt das Landschaftsschutzgebiet im
Landkreis Saarlouis - im Bereich der Gemeinden (Rehtingen und) Watlerfangen
L 3.07.15. Nach Auffassung des MUKMAV werden durch die angepasste

Ministeriunr fiir Inneres. Bauen und Sport - Referat O8811 (Landesptanung, Bauleitptanung) - Seite 76/29

FASTCHECK
Highlight

FASTCHECK
Typewriter
???

FASTCHECK
Highlight

FASTCHECK
Highlight

FASTCHECK
Highlight

FASTCHECK
Highlight

FASTCHECK
Typewriter
Mouget?

FASTCHECK
Highlight

FASTCHECK
Highlight

FASTCHECK
Typewriter
welcher?



Trassenführung Eingriffe und Beanspruchungen des westlich gelegenen
Bereichs des LSG stark minimiert. Unter anderem auch, da sich der im LSG

verbleibende Trassenabschnitt an bereits vorbelasteten Strukturen, hier eine
Lan dstraBe, orientiert.

Der geänderte Trassenvertauf wu«le nrit dem FB. 3.1 des Landesamtes für
Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) als Untr:re Naturschutzbehörde und Ref. D/1
des MUKMAV ats Obere Naturschutzbehörde bereits bei einem
Ab stimm un g stermin vorg estettt u nd abg esti m mt.

Unter Abwägung vorgenannter Gesichtspunkte wird die Anderung des
Trassenvertaufs durch die Obere Naturschutzbehörde ausdrüicklich begrüf3t und
der geplanten Abweichung vom im Raumordnungsverfahren mit integriertem
Zielabweichungsverfahren behandelten Korridorverlauf wird, u.a. durch die
starke Verringerung der Betroffenheit des VFS, zugestimmt.

Vorranqgebiete für Grundwasserschutz (VW)

Die Trassenänderung tiegt zum Teit in
Grundwasserschutz (VW) im Bereich der Saar.

einem Vorranggebiet für

Das Landesamt für Umwett- und Arbeitsschutz (LUA) hat mitgeteilt, dass im
Bereich der Trassenabweichung die Leitung weiterhin die Schutzzone 3 des
geplanten Trinkwasserschutzgebietes Schäfersbruch quert, jedoch die Leitr.ing
jetzt auch zusätztich die Sch utzzone 3 des geptanten
Trin kwasserschutzgebietes Itzbachtal neLr tangiert. Eine forma[e
Unterschutzste[[ung ist bisher jedoch nicht erfo[gt, es bedarf daher keiner
Befreiungen.

3.3 Bewertung der Auswirkungen auf die raumordnerischen
Erfordernisse a uf3erh atb des Umwe ltberei ches

3.3.2 Land- und Forstwirtschaft

Mit der geringfügigen Tei[änderung der aktue[[in Ptanung befindlichen Variante
wird weniger Wa[d in Anspruch genommen, da sich diese an bestehenden
Verkehrslinien orientiert.

Durch diese Anpassungen wird die ursprünglich geplante Beanspruchung von
Watd um 2 km reduziert und die notwendig bteibende Beanspruchung von
Watdflächen auf ca. 1,8 km Trassentänge beschränkt.

Daher bestehen aus Sicht des Ministeriums für Umwelt, Ktima, Mobi[ität, Agrar
und Verbraucherschutz (MUKMAV) - Referat D/4 Watdwirtschaft, )agd keine
Bedenken gegen die geplante Trassenänderung.
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Eirr Konflikt wird auf der Ebene der Raumordnung nicht gesehen.

3.3.3 Tourismus, Freizeit und Erhotung

Durch die Trassenänderung bteibt ein [okal bedeutsamer Wanderweq erhalten.

Ein Konftikt wird aus raumordnerischer Sicht nicht gesehen.

3.3.4 Kultur- und Sachgüter

Das Landesdenkmatamt hat in seiner Stettungnahme vom 10.05.2A24, Az.:
LDAiTOB/Ad-Scho Beden ken gegen die geplante Trassenänderung mitgetei [t.
Ihre Umsetzung wurde den westtichen der drei vorgeschichtlichen Wä[[e auf
dem Limberg (Watt I) in gropen Teilen restlos und irreversibel zerstören. Das ist
angesichts der Bedeutung des Limbergs, der zu den wichtigsten
archäologischen Den kmäiern des Saarlandes gehört und auch den
internationalen Vergteich nicht zu scheuen braucht, für das Landesdenkmatamt
nicht hinnehmbar.

Nach der bisherigen Ptanung hätte die Mögtichkeit bestanden, innerhalb des
Trassenkorridors die Leitung so weit nach Süden zu schieben, dass sie südtich
des Waltendes und unterhatb der Kante des Limbergptateaus verlaufen wäre.

Nach Mitteilung des Landesdenkmalamtes würde jedoch die Trassenänderung,
von Westen kommend, den Wall zunächst rechtwinktig durchschneiden, aurf
dem Wa[[ die Richtung ändern und nach Süden diagonat über den Wa[[ ziehen,
sich über die innere Wa[tftanke auf die Innenfläche hinter dem Wat[ erstrecken
und schlieBlich nach Osten an der Südkante des Plateaus enttang laufen. Geht
man von einer Breite des ArbeitsraLlmes von 30 m aus, würde dies eine sehr
umfassende und radikale Zerstörung des archäologischen Befundes bedeuten.
Dabei ist zu bedenken, dass der Nordteil des Waltes i bereits stark und dass die
F[äche östtich davon durch die moderne Friedhofsnutzung vöitig gestört ist.
Somitwürde eine Umsetzung der P[anung letzttich bedeuten, dass die für die
archäologische Erforschung des Limbergs besonders wichtige Zone dicht
östlich des Watls i fast restlos verloren ginge.

Das Landesdenkmalamt hat darauf hingewiesen, dass sofern die nach Süden
innerhatb des Trassenkorridors verschobene Leitung, die vom
Landesdenkmatamt mitgetragen werden könnte, nicht durchsetzbar sein soItte,
ein Kompromiss gefunden werden muss, der die Zerstörung des Walles und
seines Umfeldes minimiert. Für diesen Fatt hat das Landesdenkmatamt
verschiedene Alternativen von erträglich zu sch lecht vorgesch [agen.

Das Landesdenkmalamt weist darauf hin, dass dieses an dem weiteren
Verfahren weiter zu beteiligen und über das Vorgehen Einvernehmer.r
herzustetten ist.
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CREOS hat gemäf3 der Besprechung vom 75.A5.2024 mit dem
Landesdenkmatamt für die Trassenführunq im Bereich Obertimberg, Zum
Gotfplatz zwei Varianten (,,favorisierte Trasse" und Trassenvariante 2)
herausgearbeitet und diese am 27.05.2024 dem Landesdenkmatamt zur
Abstimmung vorgetegt.

Die Trassenvariante 2 knickt ca. 30 m vor dem Wa[l' nach Süden ab, verläuft
dann ca. 720 m para[tel zum Wal.[ unct knickt dann Richtung Osten ab. Der
Eingriff in die Natur ist sehr groß Lrnd die Topografie ist für eine
Leitungsverlegung sehr anspruchsvolt, so dass diese Variante nicht weiter
verfotgt werden sot[.

Nach Auskunft von CREOS voffr !4.A6.2A24 hat sich CREOS mit dem
Landesdenkmalamt auf die ,,favorisierte Trasse" ats Vorzugstrasse für die
Trassenänderung einigen können.

Das Landesdenkmalamt hat in seiner Stetlungnahme vom L7.06.2024 die
,,favorisierte Trasse" ats die aus Sicht der Bodendenkmatpflege ats
vortei [h afteste Trasse bewertet.

Die ,,favorisierte Trasse" sieht vor, dass die Leitung ca. 30 m vor dem Wa[t und
ca. 50 m hinter dem Watt (Ende des Watts bei Gemarkungsgrenze
angenommen) im StraBenkörper vertegt wird. Danach knickt die Leitung
Richtung Süden ab. Ab dem Waldrand knickt die Leitung nach Osten ab r"rnd

orientiert sich am Watdrand.

Im Bereich des Trassenverlaufs para[[eI des Wa[s (über Fetd bis Waldrand) ist
im Vorfetd eine archäologische Vorerkundung notwendig. Zudem wird eine
archäo[og jsche Baubegteitung auf dem gesamten Limberg-Plateau als
notwendig angesehen.

Dabei sei es wichtig, dass die Leitung tatsächlich in der Stral3e (wo das
Schotterbett tief reicht) verlegt wird und nicht daneben.

Weiter wurde zwischen CREOS und dem Landesdenkmalamt besprochen, dass
die Leitung auf3erhalb der natürlichen Mutde (zwischen r. 2550865|h.546736A
im Norden und r. 255090O|h.5457155 im Süden) und des mittteren Waltes
(Watt II, r. 255107O|h. 5467385 im Norden und r. 2551005/h. 5467145 im
Süden) verlaufen so[t.

Darüber hinaus muss nach Vortrag des Landesdenkmalamtes der östliche Wall
III samt der frühneuzeitlichen Schanze mit dem ,,gelben See" (wohI ehematige
Zisterne) ebenfalls verschont werden. Das Landesdenkmalamt geht davon aus,
dass die Trasse vor der von CREOS angeführten Mutde nach Norden abbiegt und
hangabwärts vertäuft. Damit bteiben die Innenflächen, die durch die
eisenzeittichen Wätle II und III abgeriege[t werden, verschont, zudem auch die
Reste der mittelatterlichen /frühneuzeitlichen Ktosterantage.
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Das Landesdenkmalamt hätt es ftir erforderlich, die Auftagen {2.8.
baubegteitende Untersurchung oder Grabung vorab) detaittiert festzulegen,
wenn abschtief3end über den Trassenvertauf entschieden ist. Das
Landesdenkmatamt geht davon aus, dass dieses dann noch einmal beteitigt
wird.

Damit wurden die in der Stettungnahme des Landesdenkmalamtes vom
10.05.2A24, Az.: LDA/TÖB/Ad-Scho vorgetragenen Bedenken gegen die
geptante Trassenänderung ausgeräumt und die Anforderungen an die
Trassen än derun g erfütlt.

Mach Mitteilung von CREOS bteibt CREOS auch im weiteren Verfahren mit dem
Landesdenkmalamt im engen Austausch.

Ein Konflikt aus raumordnerischer Sicht besteht nicht.

Die vom Landesdenkmalamt für das nachfolgende Genehmigungs- bzw.
Zulassungsverfahren vorgebrachten Maf3gaben (vgt. hierzu Kap. V. Pkt. 5.7.L -
5.L.4) sind entsprechend zu beachten.

Das Oberbergamt des Saarlandes hat mitgeteilt, dass sich der Bereich der
geptanten Trassenänderung im Bereich einer ehematigen Eisenerz- und einer
ehemaligen Kupfererzkonzession befindet. Ob unter dem Ptanungsgebiet
Abbau umgegangen ist, geht aus den Akten- und Ptanunterlagen des
Oberbergamtes jedoch nicht hervor. Es wird empfohten, bei
Ausschachtungsarbeiten auf Anzeichen von attem Bergbau zu achten und dies
dem Oberbergamt mitzuteiten.

Weiterhin werden die Planungen im Bereich der Gemarkung St. Barbara -

Btaufets und angrenzend an die Gemarkung Kertingen von tagesnahem Bergbau
tangiert.

Ein Konflikt betreffend die Raumordnutng ist nicht vorhanden.

Die vom Oberbergamt des Saarlandes für das nachfolgende Genehmigungs-
bzw. Zul.assungsverfahren vorgebrachten Hinweise (vgl.. hierzu Kap. V. Pkt.
5.2.1und 5.2.2) sind entsprechend zu beachten.

3.3.5 Verkehrsinfrastruktur und verkehrliche Erschliepung

Der Landesbetrieb für StraBenbau (LfS) weist darauf hin, dass sofern die neu
geptanten Trassen das klassifizierte StraBennetz an signatisierten
Kreuzun gen/Einm ündungen /FuBgängerfurten q ueren, ein e frühzeitige
Einbindung in die Planung erforderlich ist.

Ein Konflikt wird aus raumordnerischer Sicht nicht gesehen.
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Die vom Landesbetrieb für Straf3enbau (LfS) für das nachfolqende
Genehmig ungs- bzw. Zul.assun gsverfahren vorgebrachte M aBgabe (vgt. hierzu
Kap. V. Pkt. 5.1.5) ist entsprechend zu beachten.

3.4 Bewertung der raumbedeutsamen Umweltauswirkungen

3.4.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen lbiologische Vie[falt

Das MUKMAV hatte mitgeteitt, dass Abteitung D in ihrer Stellungnahme vom
30.10.2023, Az.: Dl! 2182-0001#0007 20231703210) vor atlem auf die
Betroffenheit eines Vorranggebiets für Freiraumschutz (VFS) im Berejch einer
zusammenhän genden und ö kotogisch sehr wertvotten Watdftäche hin gewiesen
hat, wetche weitgehend unzerschnitten ist und zudem zur
Biotopverbundkernftäche für das GroJ3e Mausohr (Myotis myotis) und die Gro§e
Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) gehört. Ziel auf der
Genehmigungsebene muss es daher sein, diese mögtichen Beeinträchtigr-rngen
soweit wie mög[ich zu vermeiden oder zu minimieren.

Nach Mitteilung des MUKMAV in seiner Stetlungnahme vom 07.05.2A24
wurden diese Hinweise in der Ausarbeitung der Feintrassierung berücksichtigt
und versucht, die inanspruchnahme dieser Watdftäche zu verringern. Dies wird
von Seiten der Oberen Naturschutzbehörde ats im weiteren
Zutassungsverfahren beteitigte Genehmigungsbehörde ausdrücktich begrüBt.

Im Bereich der Trassenänderung tiegt das Landschaftsschutzgebiet im
Landkreis Saarlouis - im Bereich der Gemeinden (Rehtingen und) Wallerfangen
L 3.07.15. Nach Auffassung des MUKMAV werden durch die angepasste
Trassenführung Eingriffe und Beanspruchungen des westtich gelegenen
Bereichs des LSG stark minimiert. Unter anderem auch, da sich der im LSG
verbleibende Trassenabschnitt an bereits vorbelasteten Strukturen, hier eine
LandstraBe, orientiert.

Der geänderte Trassenvertauf wurde mit dem FB. 3.1 des Landesamtes fur
Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) als Untere Naturschutzbehörde und Ref. D/1
des MUKMAV ats Obere Naturschutzbehörde bereits bei einem
Abstimmungstermin vorgeste[[t und abgestimmt.

Unter Abwägung vorgenannter Gesichtspunkte wird die Anderung des
Trassenverlaufs durch die Obere Naturschutzbehörde ausdrücklich begrüBt und
der geplanten Abweichung vom im Raumordnungsverfahren mit integriertem
Zietabweichungsverfahren behandetten Korridorvertauf wird, u.a. durch die
starke Verringerung der Betroffenheit des VFS, zugestimmt.

Ein Konftikt aus raumordnerischer Sicht besteht nicht.
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3.4.4 Schutzgut Boden

Die geplante Trassenänderung führt zu wirtschaftlichen und bautechnischen
Vereinfachungen. So sotten gröf3ere morphologische Eingriffe utrd
Bodenbewegungen und damit hohe bautechnische Anforderungen vermieden
werden. Darüber hinaus fatten die Materiattransporte und die Eingriffe durch
BausteIten zufahrten gerin ger aus.

Auf Hinweis des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) tangiert die
Trassenänderung die Attabtagerung WAL-24BB,,Abtagerung von Erdmassen,
Bauschutt, Hausmütt, hausmü[artige Gewerbeabfätle, Status
Kontaminationsverdacht". Bei der weiteren Planung ist diese Attabtagerunq zu
berüc ksichtigen.

Soltten sich während der späteren Durchführung der MaJ3nahme Anhattspunkte
über schädtiche Bodenveränderungen ergeben, ist der Bauherr gem. § 2 Abs. 1
Saartändisches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) verpftichtet, den Fachbere'ich
2.2 im LUA zu informieren und die erfordertichen MaBnahmen abzusprechen.
Bis dahin sind die Arbeiten zu unterbrechen.

Ein Konflikt aus raumordnerischer Sicht besteht nicht.

Die vom Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) für das nachfotgende
Genehmi gun gs- bzw. Zulassun gsverfahren vorgebrachte M aBg abe (vg [. hierzu
Kap. V. Pkt. 5.1.6) ist entsprechend zu beachten.

Im Hinblick auf den Aspekt des Bodendenkmalschutzes wird auf Kap. 3.3.4 und
3.4.8 verwiesen.

3.4.5 Schutzgut Wasser

Das Landesamt für Umwett- und Arbeitsschutz (LUA) hat mitgeteitt, dass im
Bereich der Trassenabweichung die Leitung weiterhin die Schutzzone 3 des
geplanten Trinkwasserschutzgebietes Schäfersbruch quert, jedoch die Leitung
jetzt auch zusätzlich die Schutzzone 3 des geplanten
Trin kwasserschutzgebietes ltzbachtal neu tangiert. Eine formate
Unterschutzstellung ist bisher jedoch nicht erfotgt, es bedarf daher keiner
Befreiungen.

Ein Konflikt aus raumordnerischer Sicht besteht nicht.
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3.4.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

Das Landesdenkmalamt hat in seiner Stetlungnahme vom 10.05.2424, Az:
LDA/TÖB/Ad-Scho Bedenken gegen die geplante Trassenänderung mitgetei[t.
Ihre Umsetzung würde den westtichen der drei vorgeschichtlichen Wä[[e auf
dem Limberg (Wattl) in groBen Teiten restlos und irreversibeI zerstören. Das ist
angesichts der Bedeutung des Litnbergs, der zLL den wichtigsten
archäotogischen Denkmälern des Saartandes gehört und auch den
internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht, für das Landesdenkmatamt
nicht hinnehmbar.

Nach der bisherigen Ptanung hätte die Mögtichkeit bestanden, innerhalb des
Trassenkorridors die Leitung so weit nach Süden zu schieben, dass sie südlich
des Wa[tendes und unterhatb der Kante des Limberqptateaus verlaufen wäre.

Nach Mitteilung des Landesdenkmalamtes würde die Trassenänderung, von
Westen kommend, den Wa[[ zunächst rechtwinktig durchschneiden, auf dem
Wa[[ die Richtung ändern und nach Süden diagonal über den Wat[ ziehen, sich
über die innere Wattftanke auf die Innenftäche hinter dem Wa[[ erstrecken und
schtieBtich nach Osten an der Südkante des Ptateaus entlang laufen. Geht nran
von einer Breite des Arbeitsraumes von 30 m aus, würde dies eine sehr
umfassende und radikate Zerstörung des archäotogischen Befundes bedeutten.
Dabei ist zu bedenken, dass der NordteiI des Wattes I bereits stark und dass die
Fläche östtich davon durch die moderne Friedhofsnutzung vöttig gestört ist.
Somitwürde eine Umsetzung der Planung [etzttich bedeuten, dass die für die
archäologische Erforschung des Limbergs besonders wichtige Zone dicht
östlich des Watls I fast resttos verloren ginge

Das Landesdenkmatarnt hat darauf hingewiesen, dass sofern die nach Süden
innerhatb des Trassenkorridors verschobene Leitung, die vom
Landesdenkmalamt mitgetragen werden könnte, nicht durchsetzbar sein sottte,
ein Kompromiss gefunden werden muss, der die Zerstörung des Watles r-rnd

seines Umfeldes minimiert. Für diesen Fatt hat das Landesdenkmatamt
verschiedene Alternativen von erträgtich zu sch lecht vorgeschtagen.

Das Landesdenkmatamt weist darauf hin, dass dieses an dem weiteren
Verfahren weiter zu beteitigen und über das Vorgehen Einvernehmen
herzustelten ist.

CREOS hat gemäB der Besprechung vom 1,5.5.2A24 mit dem
Landesdenkmalamt für die Trassenführung im Bereich Obertimberg, Zum
Golfplatz zwei Varianten (,,favorisierte Trasse" und Trassenvariante 2)
herausgearbeitet und diese am 27.O5.2O24 dem Landesdenkmalamt zuy
Abstimmung vorgelegt.

Nach Auskunft von CREOS vom 14.06.2024 hat sich CREOS mit dem
Landesdenkmatamt auf die ,,favorisierte Trasse" als Vorzugstrasse für die
Trassenänderung einigen können.
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Das Landesdenkmalamt hat in seiner Stettungnahme vom 7!.06.2024 die
,,favorisierte Trasse" ats die aus Sicht der Bodendenkmatpftege als
vortei [hafteste Trasse bewertet.

Die ,,favorisierte Trasse" sieht vor, dass die Leitung ca. 30 m vor dem Wat[ und
ca. 50 m hinter dem Watt (Ende des Watls bei Gemarkungsgrenze
angenommen) im StraBenkörper vertegt wird. Danach knickt die Leitung
Richtung Süden ab. Ab dem Watdrand knickt die Leiturng nach Osten ab ur-rd

orientiert sich am Watdrand.

Im Bereich des Trassenvertaufs para[[eI des Watls (uber Fetd bis Watdrand) ist
im Vorfeld eine archäologische Vorerkundung notwendig. Zudem wird eine
archäologische Baubegleitung auf dem gesamten Limberg-PIateau als
notwendig angesehen.

Nach Aussage des Landesdenkmalamtes ist es wichtig, dass die Leitung
tatsächlich in der Straf3e (wo das Schotterbett tief reicht) vertegt wird und nicht
daneben.

Weiter wurde zwischen CREOS und dem Landesdenkmatamt besprochen, dass
die Leitung auBerhatb der natürtichen Mulde (zwischen r. 2550865|h.5467360
im Norden und r.25509001h.5467155 inr Süden) und des mittteren Wattes
(Watt II, r. 2551070|h. 5467385 im Norden und r. 2551005|h. 5467145 im
Süden) verlaufen so[.

Darüber hinaus muss nach Vortrag des Landesdenkmalamtes der östtiche Wall
III samt der frühneuzeitlichen Schanze mit dem ,,gelben See" (wohI ehematige
Zisterne) ebenfatts verschontwerden. Das Landesdenkmalamt geht davon aus,
dass die Trasse vor der von CREOS angeführten Mutde nach Norden abbiegt und
hangabwärts vertäuft. Damit bleiben die Innenftächen, die durch die
eisenzeitlichen Wätte Ii und III abgeriegett werden, verschont, zudem auch die
Reste der mittetatterIichen /frühneuzeitlichen Ktosterantage.

Das Landesdenkmatamt hätt es für erforderlich, die Auflagen (2.8.
baubegleitende Untersuchung oder Grabung vorab) detaittiert festzutegen,
wenn absch[ieBend über den Trassenverlauf entschieden ist. Das
Landesdenkmalamt geht davon aus, dass dieses dann noch einmal beteiligt
wird.

Damit wurden die in der Stettungnahme des Landesdenkmatamtes vom
tO.O5.2024, Az.: LDA/TÖB/Ad-Scho vorgetragenen Bedenken gegen die
geplante Trassenänderung ausgeräumt und die Anforderungen an die
Trassen än derun g erfütlt.

Nach Mitteilung von CREOS bteibt CREOS auch im weiteren
Zulassungsverfahren mit dem Landesdenkmatamt im engen Austausch.
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Ein Konflikt aus raumordnerischer Sicht besteht nicht.

Die vom Landesdenkmalamt für das nachfolgende Genehmigungs- bzw.
Zutassungsverfahren vorgebrachten Maf3gaben (vgl. hierzu Kap. V. Pkt. 5.1.1 -
5.1.4) sind entsprechend zu beachten.

Das Oberbergamt des Saar[andes hat nritgeteitt, dass sich der Bereich der
geptanten Trassenänderung im Bereich einer ehema[igen Eisenerz- und einer
ehemaligen Kupfererzkonzession befindet. Ob unter dem Planungsgebiet
Abbau umgegangen ist, geht aus den Akten- und Ptanunterlagen des
Oberbergamtes jedoch nicht hervor. Es wird empfohlen, bei
Ausschachtungsarbeiten auf Anzeichen von attem Bergbau zu achten und dies
dem Oberbergamt mitzutei len.

Weiterhin werden die Ptanungen im Bereich der Gemarkung St. Barbara -

Blaufe[s und angrenzend an die Gemarkung Kertingen von tagesnahem Bergbau
tangiert.

Ein Konftikt betreffend die Raumordnung ist nicht vorhanden.

Die vom Oberbergamt des Saartandes für das nachfolgende Genehmigungs-
bzw. Zul,assungsverfahren vorgebrachten Hinweise (vgt. hierzu Kap. V. Pkt.
5.2.1-und 5.2.2) sind entsprechend zu beachten.

IV. RAUMO RDNERISCHE GESAMTABWAGU NG

Die vorgeschlagene Trassenänderung ist aus naturschutzfachticher und
raumordnerischer Sicht positiv zu bewerten.

Darüber hinaus führt sie zu wirtschaftlichen und bautechnischen
Vereinfachungen. So solten gröf3ere morphotogische Eingriffe und
Bodenbewegungen und damit hohe bautechnische Anforderungen vermieden
werden. Darüber hinaus fatten die Materialtransporte und die Eingriffe durch
Bauste[lenzufahrten gerin ger aus.

Mit der Trassenänderung kann der durch die Leitungsvertegung betroffene
Waldanteil deuttich reduziert werden. Ca. 2 km der Trasse kommen nun
auj3erhalb des Waldes zu liegen, so dass sich die betroffene Watdftäche auf 1,8
km reduziert, d.h. nahezu hatbiert.

Auch der zukünft'ige, von Bäumen freizuhattende
Angaben von CREOS dadurch wesentlich geringer.

Darüber hinaus ist aus Sicht der Erholungsnutzung
Vorteit. Die ursprüngtiche Trasse würde einen [okal

Schutzstreifen wird nach

die Trassenänderung von
bedeutsamen Wanderweg
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in Anspruch nehmen und durch die umfangreichen Rodungen nachhaltig
zerstören.

Die vom Landesdenkmalamt zu der geptanten Trassenänderung vorgetragenen
Beden ken und Anforderirngen können durch eine Modifikation der
Trassenänderung (,,favorisierte Trasse") hinreichend berücksichtigt werden.

Grundsätztiche Einwände, die die Trassenänderunq in Frage stelten, wurden
nicht vorgetragen.

Unter Berücksichtigung der formulierten MaBgaben und Hinweise (siehe Kap.
V) kann die geplante Trassenänderung mit den Zielen, Grundsätzen und
sonstigen Erfordernissen des Landesentwicklungsptanes, Teilabschn jtt
,,Umwett", in Einktang gebracht werden (vgt. Kap. III.)

Die auf raumordnerischer Ebene zu erwartenden Umwettauswirkungen der
geplanten Trassenänderung können unter Berücksichtigung der Anforderungen
und Vorgaben der Fachbehörden minimiert bzw. kompensiert werden. Die
geplante Trassenänderung kann unter Berücksichtigung der in Kap. V
festgetegten MaBgaben und Hinweise in Bezug auf die zu erwartenden
Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden sowie Kultur- und sonstige Sachgüter
aus raumordnerischer Sicht umweltverträgtich realisiert werden (vgt. Kap. Iil.
Pkr. 3.4).

Die vorgebrachten Maf3gaben sowie Hinweise der im Rahmen der geptanten
Trassenänderung beteiligten Träger öffentticher Betange für das nachfotgende
Zulassungsverfahren sind entsprechend zu berücksichtigen (vgl. hierzu Kap.
v.).

Zusammenfassend lässt sich aus raumordnerischer Sicht daher abschlieBend
festste[[en, dass die geringfügige Trassenänderung im Bereich Oberlimberg des
Vorhabens ,,Wasserstoffleitung Leidingen * Di[tingen" der CREOS Deutschland
Wasserstoff GmbH im Raum Dil.l.ingen/ Saar unter Berücksichtigung der in Kap.
V getroffenen MaBgaben und Hinweise im Hinbtick auf die Erfordernisse der
Raumordnung und die Umwettbelange raum- und umweiwerträgtich realisiert
werden kann.

BESTIMMUNGEN

5.1 MaBgaben

5.1,.1
Das Landesdenkmatamt ist an dem weiteren Verfahren weiter zu beteiligen.
Über das Vorgehen ist Einvern ehm en herzuste[[en ( Lan desden krnalamt).

V.
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5.L.2
Im Bereich des Trassenverlaufs paralleI des Watts (über Fetd bis Waldrand) ist
im Vorfetd eine archäotogi sche Vorerkun dun g n otwendig (Landesden kmatamt).

5.1.3
Eine archäologische Baubegteitung wird auf dem gesamten Limberg-Ptateau a[s
notwendig angesehen (Landesden kmalamt).

5.L.4
Das Landesdenkmalamt hätt es
baubegteitende Untersuchung oder
wenn abschtiepend über den
Landesdenkmalamt geht davon aus,
wird (Landesden kmatamt).

5.1.5
Sofern die neu geptanten Trassen das klassifizierte Straf3ennetz an
signalisierten Kreuzungen/Einmündungen/FuBgängerfurten queren, ist eine
frühzeitige Einbindung in die Ptanung erforderlich (Landesbetrieb ftir
StraBenbau (LfS)).

5.1.5
Bodenschutz und Geotogie

Nachsorgender Boden sch utz
Die neue Trasse tangiert die Altabtagerung WAL-2488 ,,Abtagerung von
Erdmassen, Bauschutt, Hausmü[t, hausmüttartige Gewerbeabfä[te, Status
Kontamin ation sverdacht".

Sottten sich während der späteren Durchführung der MaBnahme Anhaltspunkte
über schädtiche Bodenveränderungen ergeben, ist der Bauherr gem. § 2 Abs, 1
Saarländisches Bodenschvtzgesetz (SBodSchG) verpflichtet, den Fachbereich
2.2 im LUA zu informieren und die erforderlichen Maf3nahmen abzusprechen.
Bis dahin sind die Arbeiten zu unterbrechen (Landesamt für Umwett- und
Arbeitsschutz (LUA)).

fur erfordertich, die Auflagen (z B.

Grabung vorab) detaittiert festzulegen,
Trassenver[auf entschieden ist. Das
dass dieses dann noch einmaI betei[igt
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Kartenausschnitt aus dem ALKA
WAL-2488
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5.2 Hinweise / Empfehlungen

5.2.L
Der Bereich der geplanten Trassenänderung befindet sich im Bereich einer
ehematigen Eisenerz- und einer ehemaligen Kupfererzkonzession. Ob unter
dem Planungsgebiet Abbau umgegangen ist, geht aus den Akten- und
Planunterlagen des Oberbergamtes jedoch nicht hervor. Es wird empfohlen, be'i
Ausschachtungsarbeiten auf Anzeichen von altem Bergbau zu achten und dies
dem Oberbergamt mitzuteilen (Oberbergamt des Saarlandes).

5.2.2
Die Ptanungen werden im Bereich der Gemarkung St. Barbara - Btaufels und
angrenzend an die Gemarkung Kertingen von tagesnahem Bergbau tangiert
(Oberbergamt des Saarlandes).

Im Auftrag

\WuU, \ §,,..-,^or.-*-\^-v1-,'

lütch-Schumann

^.-
L
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ANLAGE: AUSSCHNITT AUS DEM LANDESENTWiCKLUNGSPLAN,
TEi LABSCH NITT "U MWELT" Trassen änderun g Trasse Vorzugsvariante B un d

Trassen korridor
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Trassenänderung im Bereich Oberlimberg zum ROV
Wasserstoffleitung Leidingen-Dillingen mit LEP TA "Umwelt" 2004


